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an der/dem ________________________________________________________________ (Schulname)

Präambel

Die Leitung des Schulsanitätsdienstes (SSD-Leitung) der Johanniter-Jugend an der / dem

_________________________________ (Schulname) in __________________________________(Ort)

besteht aus den gewählten Funktionsträgern SSD-Leiter*in sowie zwei Stellvertreter*innen, einem*r von der zuständigen Jugendleitung eingesetzten Jugendgruppenleiter*in und einer zuständigen Lehrkraft.

Die Mitglieder der SSD-Leitung nehmen die von ihnen übernommenen Aufgabenbereiche selbstständig und eigenverantwortlich wahr.

Die Arbeit der SSD-Leitung erfordert Zusammenarbeit und Teamgeist. Daher ist ein hohes Maß an Kommunikation und Koordination erforderlich, um eine einheitliche und zielorientierte Arbeit zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit den Gremien der Schule und gemeinsam mit der Johanniter-Jugend sollen die aktiven Schüler*innen in ihrem sozialen und gesellschaftlichen Engagement gefördert und bestärkt werden. Basierend auf dieser Präambel, gibt sich die SSD-Leitung die folgende Geschäftsordnung.

Sitzungen

Die SSD-Leitung trifft sich mindestens viermal jährlich und zusätzlich bei Bedarf zu gemeinsamen Sitzungen.

Gegenstand der Sitzungen sind der Informationsaustausch untereinander, die Beratung und Auseinandersetzung mit den Themen der Ausbildungsplanung, der Einsatzvor- und Nachbereitung sowie der Personalführung und -planung. Auch die Organisation von besonderen Einsätzen (z. B. Bundesjugendspiele) und die Teilnahme an Aktivitäten der Johanniter-Jugend (Landeswettkampf, Zeltlager etc.) werden abgestimmt.

Anträge an die Regionaljugendversammlung werden in diesen Sitzungen vorbereitet und von der SSD-Versammlung beschlossen.

Die Termine für die Sitzungen werden zu Beginn des Schulhalbjahres für das folgende Halbjahr festgelegt. Optimalerweise gibt es von jeder Sitzung ein Ergebnisprotokoll, das von dem*r SSD-Leiter*in und dem*r Protokollführer*in freigegeben wird.

Beschlüsse

Beschlüsse erfolgen mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen. Alle Mitglieder der SSD-Leitung sind stimmberechtigt. Enthaltungen sind nicht möglich, bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Wichtige Entscheidungen (z. B. Haushalt) werden grundsätzlich nur mit Zustimmung aller Mitglieder der SSD-Leitung getroffen.

Beschlüsse und Entscheidungen werden von allen Mitgliedern der SSD-Leitung nach außen kommuniziert und getragen.
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Aufgabenbereiche

Die im Handbuch festgelegten Aufgaben der SSD-Leitung werden in der ersten Sitzung einer neuen SSD-Leitung für die Dauer der Amtszeit verteilt.

Alle größeren Einsätze und Projekte werden, wenn möglich, mit zwei Mitgliedern der SSD-Leitung besetzt und unter Einbeziehung der Lehrkraft geplant. Dies gewährt eine bessere Arbeitsverteilung und einen bestmöglichen Informationsfluss. Die Verteilung der Aufgabenbereiche muss im Protokoll der ersten Sitzung festgehalten werden.

Aufgaben des*der SSD-Leiter*in

Der*die SSD-Leiter*in leitet und organisiert die Arbeit der SSD-Leitung. Zusammen mit den anderen Leitungsmitgliedern gestaltet er*sie die Arbeit des Schulsanitätsdienstes an der Schule.

Er*sie ist verantwortlich für die fristgerechte Einreichung von Anträgen an die zuständige Jugendleitung. Der*die SSD-Leiter*in ist Ansprechpartner*in bei allen Angelegenheiten, die den Schulsanitätsdienst an der Schule betreffen. Zusammen mit den anderen Mitgliedern der SSD-Leitung repräsentiert und vertritt er*sie den Schulsanitätsdienst gegenüber der Schule und nach außen.

Die SSD-Leitung verständigt sich auf Vorschlag des*der SSD-Leiter*in zu Beginn der Amtszeit auf eine grundsätzliche Vertretungsfunktion durch einen der Stellvertreter*innen.

Informationsfluss/Berichtspflichten

Über Entwicklungen (Sachstand, Termine, Besonderheiten) in ihren Aufgabenbereichen unterrichten sich die Mitglieder der SSD-Leitung regelmäßig.

Nimmt ein Mitglied der SSD-Leitung an einer Veranstaltung der Johanniter-Jugend teil (z. B. Regionaljugendversammlung), so unterrichtet es die anderen Mitglieder über die neu erworbenen Informationen. Zum Ende eines jeden Monats sollte eine kurze schriftliche Übersicht aller Einsätze per Fax oder E-Mail an die zuständige Person im Verband (Mitglied der Jugendleitung, SSD-Koordinator*in) versandt werden. Aus dieser Übersicht sollten wichtige Daten wie z. B. Einsatzanzahl, Transportanzahl, Verletzungsart oder eventuelle Probleme hervorgehen.

Jahresplanung/Haushalt

Die SSD-Leitung erarbeitet jedes Jahr einen Entwurf für die Jahresplanung, in dem anstehende Einsätze (z. B. Bundesjugendspiele) und Aktivitäten (z. B. Weihnachtsfeier, Pfingstzeltlager) festgehalten werden. Zusätzlich erfolgt eine Auflistung des benötigten Materialbedarfs (Verbrauchsmaterial, SSD-Kleidung etc.). Im Anschluss wird aus dieser Planung der Finanzbedarf für das folgende Haushaltsjahr ermittelt. Die Bewilligung des Haushalts erfolgt durch die zuständige Jugendversammlung.

Die Unterlagen müssen der zuständigen Jugendleitung und der Schulleitung vorgelegt werden.

Geltungsdauer

Diese Geschäftsordnung wird für die Dauer der laufenden Amtszeit festgesetzt. Sie gilt auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Festsetzung einer neuen Geschäftsordnung weiter.
